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25. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 19. September 2019 

 

INHALT 
 

Amtlicher Teil  

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: Ent-
wurf der Haushaltssatzung der Stadt Tönis-
vorst für das Haushaltsjahr 2020  

S. 89 

Nichtamtlicher Teil  

Impressum und Bestellschein S. 90 

 
Amtlicher Teil: 
 
Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: Entwurf der 
Haushaltssatzung der Stadt Tönisvorst für das Haus-
haltsjahr 2020 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Tönisvorst für 
das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen 
liegt gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666) zuletzt geändert durch 
Art. 5 G zur Änd. des KommunalwahlG und weiterer wahl-
rechtlicher Vorschriften vom 11.4.2019 (GV. NRW. S. 202) 
während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Ein-
sichtnahme in folgenden Verwaltungsgebäuden aus: 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15, Zimmer 
102 und Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zim-
mer 12, ab dem 19.09.2019 bis zum 19.12.2019 während 
der Dienststunden 

 
montags bis mittwochs 

von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
donnerstags 

von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
Einwohner oder Abgabepflichtige können gegen den Ent-
wurf der Haushaltssatzung Einwendungen erheben. Diese 
können schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bis zum 

11.10.2019 beim Bürgermeister der Stadt Tönisvorst, Ver-
waltungsgebäude Hospitalstr. 15, Zimmer 102, oder im 
Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 12, 
erhoben werden. 
 
Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt in öf-
fentlicher Sitzung. 
 
 
Tönisvorst, den 19.09.2019  
Der Bürgermeister 
gez. Goßen 
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Nichtamtlicher Teil: 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite 
Newsletter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann 
seine eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldun-
gen aus.  Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kosten-
los zur Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslege-
stellen siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amts-
blatt per Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpau-
schale für das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro 
Jahr. 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
info@toenisvorst.de 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 150 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
  

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


